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TARIF I 
 
Entfernung von Fahrzeugen mit und ohne Kennzeichen 
1. Motorräder und Motorfahrräder 264,00 Euro 
2. Motorräder mit Beiwagen, Motordreiräder 264,00 Euro 
3. Personen- und Kombinationskraftwagen, mehrspurige Kleinkrafträder 264,00 Euro 
4. Lastkraftwagen, Kleinbusse, Sonderkraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen bis zu 

einem zulässigen Gesamtgewicht von 2500 kg 264,00 Euro 
5. Einachsanhänger und Anhängewagen bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht 

von 750 kg 264,00 Euro 
6. Fahrräder 65,00 Euro 
7. Zuschlag für Fahrzeuge lt. Punkt 1 - 5, wenn deren Entfernung ohne 

Kennzeichen erfolgte 71,00 Euro 
 

TARIF II 
 
Ausmaß der Kosten der Verwahrung von entfernten Fahrzeugen 
1. Fahrräder, Motorräder und Motorfahrräder 7,00 Euro 
2. Motorräder mit Beiwagen, Motordreiräder 9,00 Euro 
3. Personen- und Kombinationskraftwagen, mehrspurige Kleinkrafträder 10,00 Euro 
4. Einachsanhänger und Anhängewagen bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht 

von 750 kg 10,00 Euro 
5. Lastkraftwagen, Kleinbusse, Sonderkraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen bis zu 

einem zulässigen Gesamtgewicht von 2500 kg 23,00 Euro 
6. Lastkraftwagen, Autobusse, Sonderkraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen mit 

einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2500 kg 40,00 Euro 
7. Anhängewagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 750 kg 28,00 Euro 
8. Zuschlag für Fahrzeuge lt. Punkt 3, 5 und 6, wenn deren Entfernung ohne 

Kennzeichen erfolgte 5,00 Euro 
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